


Arbeitsschutz für junge Menschen

Der  besondere Arbeitsschutz für junge Menschen unter 

18 Jahren ist im Jugendarbeitsschutzgesetz und in der Kinder-

arbeitsschutzverordnung geregelt. 

Damit Kinder und Jugendliche nicht in ihrer Gesundheit gefähr-

det oder in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden, bedürfen

sie eines besonderen Schutzes vor Überforderung, Überbean-

spruchung und den Gefahren am Arbeitsplatz. Ferner wird eine

ausreichende Freizeit zur Erholung und Entwicklung ihrer Per-

sönlichkeit und ihre ärztliche Betreuung sichergestellt.

Mindestalter für die Beschäftigung und Ausbildung

Jugendlicher ist, wer 15 Jahre, aber noch nicht 18 Jahre alt ist.

Für vollzeitschulpflichtige Jugendliche gelten die Vorschriften,

die für Kinder Anwendung finden.

Die Vollzeitschulpflicht (allgemeine Schulpflicht) ist in Hessen

nach 9 oder 10 Schuljahren erfüllt (§ 59 HSchG).

Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.

Grundsätzlich ist die Beschäftigung von Kindern unter 

15 Jahren verboten. 

Nur in festgelegten Ausnahmebereichen dürfen Kinder im

begrenzten Rahmen tätig werden.

Vorwort

Die Gesundheit junger Menschen zu
erhalten und zu schützen ist ein hohes
Ziel, das im Interesse der Gesellschaft,
der Unternehmen und der Beschäftig-
ten liegt. Die Gestaltung der Arbeits-
umwelt muss sich deshalb immer an
den Bedürfnissen dieser Zielgruppe
orientieren. 
Für Jugendliche bringt der Wechsel
von der Schule in das Berufsleben ein-
schneidende Veränderungen mit sich.
Der sprichwörtliche Ernst des Lebens beginnt. Die Bedingungen
in der Arbeitswelt sind in der Regel dem Leistungsvermögen
erwachsener Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angepasst.
Aber – auch wenn Jugendliche in ihrem Erscheinungsbild und
Auftreten erwachsen wirken, durchleben sie noch vielfach körper-
liche, seelische und geistige Veränderungsprozesse, in denen
sie eines besonderen Schutzes vor physischer und psychischer
Überlastung bedürfen, damit sie sich gesund entwickeln kön-
nen.
Kinder und Jugendliche brauchen zudem einen ausreichenden
Freiraum für Schule, Sport und Spiel, um den intellektuellen,
sozialen und körperlichen Entwicklungsprozess  zu unterstüt-
zen. Arbeiten, die „kinderleicht“ erscheinen, sind oft mit
Unfallgefahren verbunden und führen zu gesundheitlichen
Schäden, die oft zu spät erkannt werden. 
Deshalb ist es notwendig, dass gesetzliche Vorschriften Kinder
und Jugendliche vor Überforderung, Gefahren und gesundheit-
lichen Belastungen schützen. Das Jugendarbeitsschutzgesetz
und die Kinderarbeitsschutzverordnung schützen Kinder und
Jugendliche vor Überforderung, Überbeanspruchung und ge-
sundheitlicher und seelischer Gefährdung und ermöglichen
eine schrittweise Anpassung an das Berufsleben. 

Dieses Faltblatt informiert über die wichtigsten Inhalte des
Jugendarbeitsschutzgesetzes und der Kinderarbeitsschutzver-
ordnung. Es richtet sich an Jugendliche, Kinder, Eltern, Lehrer
sowie  Arbeitgeber und Arbeitnehmervertretungen. Es soll ins-
besondere auch Arbeitgeber, die für die Einhaltung der Schutz-
bestimmungen in ihrem Betrieb verantwortlich sind, bei der
Umsetzung der Vorschriften unterstützen.

Silke Lautenschläger,
Hessische Sozialministerin

Kinderarbeitsverbot und Gefahren 
der Kinderarbeit

Die Ausbeutung von Kindern durch Arbeit ist national und inter-

national geächtet, weil sie körperliche, psychische und soziale

Schäden bei Kindern hervorrufen kann. Schweres Heben und

Tragen, Zwangshaltung, Zeitdruck, für Kinder völlig ungeeignete

Tätigkeiten und Anforderungen, Stress etc. belasten Kinder und

führen zu Entwicklungsstörungen.

Arbeiten, die „kinderleicht“ erscheinen, sind oft mit Unfallge-

fahren verbunden und führen zu gesundheitlichen Schäden, die

erst im Erwachsenenalter erkannt werden. 

Kinder brauchen einen ausreichenden Freiraum für Schule, Sport
und Spiel, der den intellektuellen, sozialen und körperlichen
Entwicklungsprozess unterstützt.

Welche Tätigkeiten dürfen Kinder ausführen?

Aus pädagogischen Gründen können Kinder beschäftigt werden:

• Zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie.

• Im Rahmen des Betriebspraktikums während der 

Vollzeitschulpflicht.

• In Erfüllung einer richterlichen Weisung.

• Mit behördlicher Ausnahme bei nicht gewerblichen und 

kulturellen Veranstaltungen.

Darüber hinaus dürfen Kinder über 13 Jahre und vollzeitschul-
pflichtige Jugendliche nur unter Einhaltung festgelegter Be-

dingungen beschäftigt werden.

Die Beschäftigungen von Kindern ist auf private Haushalte, auf

die Bereiche Kultur, Sport und Unterhaltung sowie auf die Land-

wirtschaft beschränkt. 

Ausgeschlossen ist die Beschäftigung von Kindern und vollzeit-

schulpflichtigen Jugendlichen in Betrieben der gewerblichen

Wirtschaft oder Verwaltungen des öffentlichen Dienstes mit Aus-

nahme für das Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigen-

blättern und von Werbematerial.



Voraussetzungen für die Beschäftigung sind:

• Zustimmung der Personensorgeberechtigten.

• Die Arbeit muss leicht und für Kinder geeignet sein.

• Höchstens zwei Stunden bzw. drei Stunden in landwirtschaftlichen 

Familienbetrieben täglich. Die maximale Arbeitszeitdauer 

darf auch dann nicht überschritten werden, wenn das Kind

bei mehreren Arbeitgeberinnen oder Arbeitgebern be-

schäftigt ist. Die Arbeitszeiten werden zusammen gerechnet.

• Nicht in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 8.00 Uhr.

• Nicht vor oder während des Schulunterrichtes.

• Nicht an mehr als 5 Tagen in der Woche (Einhaltung der 

Samstags- und Sonntagsbeschäftigungsbeschränkungen).

• Gewährleistung von Sicherheit, Gesundheit und Entwick-

lung der Kinder.

• Der Schulbesuch, die Beteiligung an Maßnahmen zur 

Berufswahlvorbereitung oder Berufsausbildung sowie die 

Fähigkeit der Kinder, dem Unterricht zu folgen, werden nicht 

nachteilig beeinflusst.

Unzulässige Tätigkeiten sind:

• Arbeiten, bei denen regelmäßig Lasten von mehr als 7,5 kg

oder gelegentlich von mehr als 10 kg von Hand bewegt 

werden müssen.

• Arbeiten, die in einer ungünstigen Körperhaltung ausgeführt

werden müssen.

• Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, insbeson-

dere an Maschinen oder bei der Betreuung von Tieren.

Es sind nur folgende Tätigkeiten erlaubt:

• In privaten und landwirtschaftlichen Haushalten, Tätigkeiten

in Haus und Garten, Botengänge, Betreuung von Kindern 

und anderen zum Haushalt gehörenden Personen, Nach-

hilfeunterricht, Betreuung von Haustieren sowie Einkaufs-

tätigkeiten, ausgenommen alkoholische Getränke und 

Tabakwaren.

• In landwirtschaftlichen Betrieben, Tätigkeiten bei der Ernte 

und Feldbestellung, bei der Selbstvermarktung landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse und bei der Versorgung von 

Tieren.

• Handreichungen beim Sport.

• Das Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigen-

blättern und von Werbematerial.

• Das Mitwirken bei nichtgewerblichen Aktionen und Ver-

anstaltungen der Kirchen, Religionsgemeinschaften,

Verbände, Vereine, Parteien und ähnlicher Vereinigungen.

Mitwirkung von Kindern im kulturellen Bereich

Die Regierungspräsidien können auf Antrag bewilligen, dass

Kinder bei Theatervorstellungen, bei Musik- und anderen Auf-

führungen, bei Werbeveranstaltungen, bei Aufnahmen im 

Hörfunk und Fernsehen sowie bei Film- und Fotoaufnahmen

gestaltend mitwirken oder an den erforderlichen Proben teil-

nehmen dürfen. In Kabaretts, Tanzlokalen und ähnlichen Be-

trieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmesveranstaltungen

und Jahrmärkten dürfen Kinder nicht beschäftigt werden.

Ferienarbeit

Während der Schulferien dürfen Jugendliche, die schon 15 Jahre
alt sind, aber noch vollzeitschulpflichtig sind, für höchstens

vier Wochen im Kalenderjahr arbeiten. Die Arbeitszeit darf

nicht mehr als 8 Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden

wöchentlich betragen. Für sie gelten hinsichtlich der Beschäfti-

gungszeiten, der Nacht-, Samstags-, Sonn- und Feiertagsruhe

die gleichen Regelungen wie für die nicht mehr vollzeitschul-

pflichtigen Jugendlichen. Eine ärztliche Untersuchung im

Sinne des Jugendarbeitsschutzgesetzes ist für diese Art der

Beschäftigung nicht erforderlich.

Beschäftigung von Jugendlichen

Arbeitszeit

Jugendliche dürfen höchstens 8 Stunden täglich, 40 Stunden

wöchentlich und an 5 Tagen in der Woche arbeiten. Längere

tägliche Arbeitszeiten (maximal 8,5 Stunden) sind erlaubt,

wenn die Arbeitszeit an einzelnen Werktagen verkürzt wird.

Dies gilt auch, wenn im Zusammenhang mit einem Feiertag 

an einzelnen Werktagen (z. B. Brückentagen) nicht gearbeitet

wird. 

Jugendliche über 16 Jahre, die während der Erntezeit in der

Landwirtschaft beschäftigt werden, dürfen bis zu 9 Stunden

täglich und bis zu 85 Stunden in der Doppelwoche arbeiten.

Durch Tarifvertrag kann die höchstzulässige Arbeitszeit auf bis

zu neun Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis zu

fünfeinhalb Tage in der Woche anders verteilt werden, wenn

eine wöchentliche Arbeitszeit von 40 Stunden in einem Aus-

gleichszeitraum von zwei Monaten eingehalten wird.



Schichtzeit

Schichtzeit ist die Zeit vom Beginn bis Ende der Arbeitszeit ein-

schließlich der Ruhepausen. Die Schichtzeit darf in Betrieben

des Gaststättengewerbes, der Landwirtschaft, der Tierhaltung

und auf Bau- und Montagestellen 11 Stunden, im Bergbau 

8 Stunden und in allen anderen Betrieben 10 Stunden nicht über-

schreiten. Durch Tarifvertrag kann die Schichtzeit mit Ausnahme

im Bergbau um bis zu einer Stunde täglich verlängert werden.

Tägliche Freizeit

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununter-

brochene Freizeit von 12 Stunden zu gewähren.

Ruhepausen

Die Ruhepausen müssen im Voraus feststehen. Spätestens nach

4,5 Stunden Arbeitszeit muss die erste Pause beginnen. Bei

einer Arbeitszeit von mehr als 4,5 Stunden bis zu 6 Stunden

muss die Pausenzeit mindestens 30 Minuten betragen. Bei mehr

als 6 Stunden Arbeitszeit beträgt die Pausenzeit mindestens

60 Minuten. Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung

von mindestens 15 Minuten. 

Nachtruhe und Nachtarbeitsverbot

Jugendliche dürfen grundsätzlich nur während des Tages von

6.00 Uhr bis 20.00 Uhr beschäftigt werden.

Ausnahmen gelten für Branchen, in denen die Arbeitszeit üb-

licherweise früher beginnt oder später endet.

Jugendliche ab 16 Jahren dürfen

• im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22.00 Uhr,

• in mehrschichtigen Betrieben bis 23.00 Uhr,

• in der Landwirtschaft ab 5.00 Uhr oder bis 21.00 Uhr,

• in Bäckereien ab 5.00 Uhr beschäftigt werden.

Jugendliche über 17 Jahren dürfen in Bäckereien (nicht Kondi-

toreien) ab 4.00 Uhr beschäftigt werden. Weitere Sonderrege-

lungen gelten für Betriebe, in denen die übliche Arbeitszeit aus

verkehrstechnischen Gründen nach 20.00 Uhr endet und in

mehrschichtigen Betrieben für über Sechzehnjährige, wenn den 

Jugendlichen dadurch unnötige Wartezeiten erspart werden.

Für die gestaltende Mitwirkung bei Musikaufführungen, Thea-

tervorstellungen, Rundfunkaufnahmen oder ähnlichen Ereig-

nissen kann die Aufsichtsbehörde auf Antrag des Arbeitgebers

eine Ausnahmegenehmigung bis 23.00 Uhr erteilen.

Bei der Beschäftigung an Sonntagen soll jeder zweite Sonntag

beschäftigungsfrei sein, mindestens zwei Sonntage im Monat

müssen beschäftigungsfrei bleiben. Am 24. und 31. Dezember,

ersten Weihnachtsfeiertag, an Neujahr, am ersten Osterfeier-

tag und am 1. Mai besteht absolutes Beschäftigungsverbot.

Werden Jugendliche an einem Samstag, Sonn- oder Feiertag

beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche durch einen (be-

rufsschul-) freien Ausgleichstag in derselben Woche sicherzu-

stellen.

Durch Tarifverträge kann von den Regeln der Wochenend-

beschäftigung im bestimmten Rahmen abgewichen werden.

Urlaub

Jugendliche haben Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub. Die

Dauer richtet sich nach dem Alter des Jugendlichen zu Beginn

des Kalenderjahres:

Der Urlaub beträgt mindestens

• 30 Werktage für Fünfzehnjährige,

• 27 Werktage für Sechzehnjährige und

• 25 Werktage für Siebzehnjährige.

Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien

gegeben werden. Besucht der Jugendliche während seines

Erholungsurlaubs die Berufsschule, hat er für jeden Berufs-

schultag Anspruch auf einen weiteren Urlaubstag.

Berufsschule und Prüfungen

Für den Berufsschulunterricht, für bestimmte außerbetriebliche

Ausbildungsmaßnahmen und für die Teilnahme an Prüfungen

muss der Jugendliche von der Arbeit freigestellt werden.

Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden:

• Vor einem vor 9.00 Uhr beginnenden Unterricht (dies gilt 

auch für berufsschulpflichtige Erwachsene).

• An einem Berufsschultag in der Woche mit mehr als fünf 

Schulstunden – einmal in der Woche.

• In Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunter-

richt von mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen.

• An dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung 

vorangeht.

Die Teilnahme am Unterricht wird auf die Arbeitszeit angerechnet.

Beschäftigungsbeschränkungen am Wochenende

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen dürfen Jugendliche

nicht beschäftigt werden. 

Für Branchen, in denen üblicherweise an Samstagen und/oder

Sonntagen gearbeitet wird, gibt es Ausnahmeregelungen. So

ist eine Beschäftigung am Wochenende z. B. möglich:

• In Krankenanstalten, in Alten-, Pflege- und Kinderheimen.

• In der Landwirtschaft und Tierhaltung. 

• Im Familienhaushalt.

• Im Gaststätten- und Schaustellergewerbe.

• Bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen 

Aufführungen.

• Beim Sport.

• Im ärztlichen Notdienst.

Darüber hinaus dürfen Jugendliche samstags beschäftigt werden:

• In offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien und Konditoreien.

• Im Friseurhandwerk.

• Im Marktverkehr.

• Im Verkehrswesen.

• In Reparaturbetrieben für Kraftfahrzeuge.

Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei

bleiben.



Gefährdungsbeurteilung und Unterweisungen

Der Arbeitgeber hat vor Beginn der Beschäftigung von Jugend-

lichen und bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsbeding-

ungen die mit der Beschäftigung verbundenen Gefährdungen

Jugendlicher zu beurteilen. 

Darüber hinaus ist der Arbeitgeber verpflichtet, die Jugend-

lichen vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentlichen

Änderungen der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und

Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausge-

setzt sind, und über die Einrichtungen und Maßnahmen zur

Abwendung dieser Gefahren, zu unterweisen. Er hat die Ju-

gendlichen vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschinen

oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen

sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung kom-

men, über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie

über das bei der Arbeit erforderliche Verhalten zu unterweisen.

Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeiträumen, minde-

stens halbjährlich zu wiederholen.

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen

Jugendliche dürfen nicht mit gefährlichen Arbeiten beschäftigt

werden. Dies sind z. B. Arbeiten, die ihre Leistungsfähigkeit

übersteigen oder die mit besonderen Unfallgefahren oder sitt-

licher Gefährdung verbunden sind. 

Zur Erreichung des Ausbildungsziels und wenn der Schutz der

Jugendlichen durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewähr-

leistet ist und alle geltenden Arbeitsschutzbestimmungen einge-

halten sind, dürfen Jugendliche ausnahmsweise mit Arbeiten be-

schäftigt werden, bei denen sie außergewöhnlicher Hitze, Kälte

oder starker Nässe bzw. Lärm, Erschütterungen, Strahlen oder

Gefahrstoffen oder biologischen Arbeitsstoffen ausgesetzt sind.

Nach Ablauf eines jeden weiteren Jahres können sich Jugendliche

erneut nachuntersuchen lassen. In begründeten Fällen kann der

Arzt ferner eine außerordentliche Nachuntersuchung oder eine

Ergänzungsuntersuchung durch einen Facharzt anordnen.

Die Kosten für die Untersuchungen trägt das Land Hessen. 

Die Berechtigungsscheine zur Inanspruchnahme der Unter-

suchungen erhalten alle Jugendliche bis 18 Jahre bei der

Stadt- oder Gemeindeverwaltung ihres Wohnortes.

Aushang des Gesetzes

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck des Jugend-

arbeitsschutzgesetzes und die Anschrift der zuständigen Auf-

sichtsbehörde auszulegen oder auszuhängen.

Überwachung des Gesetzes

Zuständig für die Überwachung der Bestimmungen des Jugend-

arbeitsschutzgesetzes sind in Hessen die nachfolgenden Dienst-

stellen der Regierungspräsidien. Dabei betreut die Bergauf-

sicht die Bergbaubetriebe. 

Ferner dürfen Jugendliche nicht im Akkord arbeiten oder andere

tempoabhängige Arbeiten ausführen, mit denen ein höheres

Entgelt erzielt werden kann. Möglich ist jedoch das Arbeiten 

in Arbeitsgruppen mit erwachsenen Arbeitnehmern, die im

Akkord arbeiten, wenn dies zur Erreichung des Ausbildungs-

ziels erforderlich ist oder wenn die Jugendlichen eine Berufs-

ausbildung für diese Beschäftigung abgeschlossen haben. 

In jedem Fall muss der Schutz der Jugendlichen durch die

Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet sein.

Im Bergbau dürfen Jugendliche unter 16 Jahre auf keinen Fall

unter Tage beschäftigt werden. Jugendliche über 16 Jahre

dürfen im Rahmen ihrer Ausbildung oder nach abgeschlosse-

ner Berufsausbildung unter Tage beschäftigt werden, wenn ihr

Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist.

Zu beachten ist auch, dass Jugendliche nur von Personen be-

schäftigt werden dürfen, welche die erforderliche Zuverlässig-

keit besitzen.

Gesundheitliche Betreuung

Die Beschäftigung von Jugendlichen ist nur zulässig, wenn eine

Bescheinigung über eine ärztliche Untersuchung, die nicht

länger als 14 Monate zurückliegt, vorgelegt wird. Daraus muss

hervorgehen, dass keine Einschränkungen für die Aufnahme

der Arbeitstätigkeit des Jugendlichen festgestellt wurden.

Eine Ausnahme gilt nur für geringfügige oder nicht länger als

zwei Monate dauernde Beschäftigungen mit leichten Arbeiten,

von denen keine gesundheitlichen Nachteile für die Jugend-

lichen zu befürchten sind.

Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Tätigkeit hat sich der Arbeit-

geber die Bescheinigung eines Arztes über eine Nachuntersu-

chung vorlegen zu lassen. Ohne die Vorlage dieser Bescheini-

gung dürfen Jugendliche nach Ablauf von 14 Monaten nach

Aufnahme der ersten Beschäftigung nicht weiterbeschäftigt

werden.


